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 zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung 
 von Mobilität und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein 
 sowie zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein   2
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Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens 

„InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein“ und zur Änderung 
des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Mobilität und 

Innovation des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein sowie 
zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein

Vom 27. Dezember 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung 
eines Sondervermögens 

„InfrastrukturModernisierungsProgramm 
für unser Land Schleswig-Holstein“1)

Das Gesetz über die Errichtung eines Sonderver- 
mögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm 
für unser Land Schleswig-Holstein“ vom 16. De-
zember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 419, ber. 2016 
S. 27), zuletzt geändert mit Artikel 9 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 999, 
ber. 2017 S. 195), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Im einleitenden Halbsatz des § 2 Absatz 1 
Nummer 1 wird nach dem Wort „Sanierungs-
staus“ ein Komma und das Wort „insbeson-
dere“ eingefügt.

b) In § 2 Absatz 1 Nummer 1 werden die Buch-
staben i, j, k und l angefügt:

„i) Sanierung und Neubau von landeseigenen 
Gebäuden und Anlagen des Küstenschut-
zes und der Wasserwirtschaft einschließ-
lich der dafür erforderlichen Fahrzeuge 
und hochwertigen Maschinen,

j) Infrastrukturmaßnahmen im investiven 
Naturschutz,

k) Sanierungsmaßnahmen in Schulen, so-
weit sie nicht in der Trägerschaft des 
Landes stehen,

l) Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen in 
Frauenhäusern,“

c) Absatz 1 Nummer 2 erhält folgende Fas-
sung:

 „neu geplante Investitionen in die Infrastruk-
tur des Landes, insbesondere für Maßnah-
men in den Bereichen 

a) eGovernment, 

b) digitale Basisinfrastruktur des Landes, 

c) Elektromobilität und neue Mobilitätsfor-
men, 

d) Berufliche Bildung (Jugendberufsagen- 
turen), 

e) Barrierefreiheit, 

f) Lärmschutz, 

g) Radwegenetz.“ 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. Der bishe-
rige Satz 4 wird Satz 3. 

Artikel 2 
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung 
eines Sondervermögens zur Förderung von 

Mobilität und Innovation des Schienenpersonen-
nahverkehrs im Land Schleswig-Holstein2)

Das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermö-
gens zur Förderung von Mobilität und Innovation 
des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schles-
wig-Holstein vom 30. April 2017 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 328) wird wie folgt geändert: 

In § 5 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die Zuführung struktureller Haushaltsüberschüsse 
richtet sich nach den Vorschriften des Haushaltsge-
setzes.“ 

Artikel 3 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung 
der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein3)

§ 10 Absatz 1 des Gesetzes zur Errichtung der Ge-
bäudemanagement Schleswig-Holstein vom 15. 
Juni 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 134), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 16), erhält folgende Fas-
sung:

„Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
Je ein Mitglied wird von der jeweils zuständigen 
obersten Landesbehörde des Landes Schleswig-
Holstein für die Bereiche Steuerverwaltung, Polizei, 
Justiz, Wissenschaft und Energiewende gestellt. 
Ein Mitglied wird von dem für den Bundesbau zu-
ständigen Bundesministerium entsandt.“ 

1) Ändert Ges. vom 16. Dezember 2015, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 631-11

2) Ändert Ges. vom 30. April 2017, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 940-2

3) Ändert Ges. vom 15. Juni 1999, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 200-7
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Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Das vostehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 27. Dezember 2017
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

 M o n i k a  H e i n o l d  B e r n d  B u c h h o l z 
 Finanzministerin Minister 
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
  Technologie und Tourismus
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


